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JStG 2025 - Steueränderungsgesetz
Die Änderungen in der Kompakt-Übersicht
BGBl. 2025 I Nr. 363 vom 23.12.2025

Steueränderungsgesetz: Das hat sich zum

01.01.2026 im gemeinnützigen Bereich ge-

ändert

Kurz vor Jahresschluss hat das Steuerände-

rungsgesetz 2025 alle parlamentarischen Hür-

den genommen. Es enthält u. a. auch die um-

fassendsten Änderungen im Gemeinnützig-

keitsrecht seit 2020. Nachfolgend zeigen wir

Ihnen, was sich zum 01.01.2026 geändert hat.

Die Änderungen in der Kompakt-Über-

sicht

Für den schnellen Überblick präsentieren wir

die Änderungen zunächst in Stichworten:

 Anhebung der Umsatzfreigrenze für den

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb auf 50.000 Euro (§ 64 Abs.

3 S. 1 AO),

 Anhebung der Ehrenamtspauschale auf

960 Euro (§ 3 Nr. 26a EStG),

 Anhebung des Übungsleiterfreibetrags auf

3.300 Euro (§ 3 Nr. 26 EStG),

 Anhebung der Haftungsgrenze der §§ 31a

und 31b BGB auf 3.300 Euro,

 Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht

zur zeitnahen Mittelverwendung auf

100.000 Euro (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 S. 4 AO),

 Verzicht auf eine Sphärenzuordnung von

Einnahmen, bei Körperschaften mit Ein-

nahmen unter 50.000 Euro (§ 64 Abs. 3 S.

2 AO),

 Erhöhung der Freigrenze bei sportlichen

Veranstaltungen,

 Einführung von E-Sport als neuen gemein-

nützigen Zweck (§ 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 21

AO),

 Behandlung von Photovoltaikanlagen als

steuerlich unschädliche Betätigung bei der

Gemeinnützigkeit (§ 58 Nr. 11 AO),

 Erhöhung der Grenze für die Durch-

schnittssatzbesteuerung bei der Umsatz-

steuer von 45.000 auf 50.000 Euro,

 Steuerbefreiung von Prämien bei Olympi-

schen und Paralympischen Spielen.

Nachfolgend werden die einzelnen Neuerun-

gen genauer vorgestellt und erklärt.

Anhebung der Umsatzfreigrenze

Die Umsatzfreigrenze für steuerpflichtige wirt-

schaftliche Geschäftsbetriebe nach § 67a

Abs. 1 S. 1 AO ist ab 2026 von 45.000 Euro auf

50.000 Euro angehoben worden. Ihre gemein-

nützige Körperschaft kann also in größerem

Umfang Einnahmen aus nicht zweckbezoge-

nen wirtschaftlichen Tätigkeiten erzielen,

ohne dass das ertragsteuerliche Folgen hat.

Stand: 30.01.2026
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Erhöhung der Freigrenze bei sportlichen

Veranstaltungen

An die geänderte Umsatzfreigrenze für steuer-

pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

angepasst worden ist auch die Zweckbetriebs-

freigrenze für sportliche Veranstaltungen in §

67a Abs. 1 S. 1 AO.

Nach dieser Regelung sind sportliche Veran-

staltungen eines Sportvereins grundsätzlich

ein steuerbegünstigter Zweckbetrieb, wenn

die Einnahmen einschl. der Umsatzsteuer ins-

gesamt 50.000 Euro (bisher 45.000 Euro) im

Jahr nicht übersteigen. Das gilt auch dann,

wenn an den Sportveranstaltungen bezahlte

Sportler beteiligt sind. Diese Zweckbetriebsfik-

tion dient der Vereinfachung und der Bürokra-

tieentlastung der Vereinsbesteuerung.

Anhebung von Übungsleiter- und Ehren-

amtsfreibetrag

Die Ehrenamtspauschale in § 3 Nr. 26a EStG

ist von bisher jährlich 840 Euro auf 960 Euro

erhöht worden. Der Übungsleiterfreibetrag in

§ 3 Nr. 26a EStG ist von 3.000 Euro auf 3.300

Euro gestiegen.

Entsprechend angepasst wurde auch die Rege-

lung des § 11a Abs. 1 Nr. 5 SGB II, die die steu-

erlichen Pauschalen auch von der Sozialversi-

cherung befreit. Anders als bisher wird hier

keine Betragsgrenze mehr genannt, sondern

auf die Regelung des § 3 Nr. 26 EStG verwie-

sen. Zukünftige Anpassungen der Freibeträge

machen also keine Änderung des SGB mehr

erforderlich.

Neben der betragsmäßigen Erhöhung stellt die

Änderung klar, dass mit der jeweils ausgeüb-

ten Tätigkeit selbst steuerbegünstigte Zwecke

verfolgt werden müssen. Die Finanzverwal-

tung hat das zwar schon bisher so gesehen

(R 3.26a Abs. 1 EStR); aus dem Gesetzeswort-

laut ging das aber nicht eindeutig hervor.

Wichtig Damit wird klargestellt, dass insbe-

sondere Tätigkeiten im Rahmen steuerpflichti-

ger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe nicht

begünstigt sind.

In gleicher Weise angepasst worden ist § 82

Abs. 1 S. 2 Nr. 8 SGB XII (Sozialhilfe), wonach

die Freibeträge anrechnungsfrei bleiben. Auch

das Asylbewerberleistungsgesetz ist entspre-

chend angepasst worden. § 7 Abs. 3 S. 2 und 4

nennt nicht mehr die feste Grenze von 250

Euro, sondern ein Zwölftel des in § 3 Nr. 26

des EStG genannten Betrags.

Höhere Grenzen in Kombination mit Mi-

nijob

Im Zuge der Anpassung des Mindestlohns

steigt die Vergütungsgrenze für geringfügige

Beschäftigungen (Minijob) von 556 Euro auf

603 Euro. Damit ändern sich auch die Ober-

grenzen für die Kombination von Minijob und

Ehrenamts- bzw. Übungsleiterfreibetrag.

Liegen die übrigen Voraussetzungen vor, kön-

nen Sie in Kombination mit der Ehrenamts-

pauschale künftig 683 Euro monatlich zahlen

(603 Euro + 80 Euro), ohne dass die Mi-
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nijobgrenze überschritten wird. Bei der Kom-

bination mit dem Übungsleiterfreibetrag sind

es monatlich 878 Euro (603 Euro + 275 Euro).

Anhebung des Freibetrags für die Haftung

im Ehrenamt

Deutlich erhöht wird die Vergütungsgrenze für

die Haftungsfreistellung ehrenamtlich Tätiger.

Bisher galt nach §§ 31a und 31b BGB, dass Or-

ganmitglieder und ehrenamtliche tätige Ver-

einsmitglieder für Schäden gegenüber dem

Verein nur bei grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz haften, wenn ihre jährliche Vergütung

840 Euro nicht übersteigt.

Dieser Betrag entsprach der bisherigen Ehren-

amtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG. Diese

Grenze ist auf 3.300 Euro angehoben worden,

also auf die neue Höhe des Übungsleiterfrei-

betrags in § 3 Nr. 26 EStG.

PRAXISTIPP Diese Neuregelung trägt der

Tatsache Rechnung, dass auch Tätigkeiten

im Rahmen der Übungsleiterpauschale im

Kern ehrenamtlich ausgeübt werden, weil

die Stundenvergütungen meist relativ ge-

ring sind, zumal das Mindestlohngesetz hier

nicht greift.

Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung

Zu den deutlichsten Änderungen im Gemein-

nützigkeitsrecht gehört die Anhebung der

Freigrenze für die zeitnahe Mittelverwendung.

Sie steigt von bisher 45.000 Euro auf 100.000

Euro Gesamteinnahmen pro Jahr. Die Anhe-

bung der Grenze fällt also sehr hoch aus. Lt.

der Gesetzesbegründung betrifft das rund 90

Prozent der steuerbegünstigten Körperschaf-

ten.

Bei Gesamteinnahmen bis 100.000 Euro ent-

fällt Verwendungspflicht

Liegen die Gesamteinnahmen nicht über

100.000 Euro im Jahr, entfällt die Pflicht zur

zeitnahen Mittelverwendung – also nicht nur

die Nachweispflicht, sondern die tatsächliche

Verwendungspflicht.

Damit erübrigt sich einerseits ein im Einzelfall

oft recht aufwändiges Nachweisverfahren

(Mittelverwendungsrechnung). Für Ihre ge-

meinnützige Einrichtung stellt das eine deutli-

che Vereinfachung bei den buchhalterischen

Nachweisen dar, weil die zeitnahe Mittelver-

wendung im Rahmen einer herkömmlichen

Einnahmen-Überschuss-Rechnung oft nicht

ausreichend dokumentiert ist. Sie mussten

also zusätzliche – liquiditätsbezogene – Auf-

stellungen machen, deren Inhalt und Umfang

durch die Finanzverwaltung nicht definiert ist.

Vereine können besser in Vermögensverwal-

tung investieren

Andererseits bieten sich gemeinnützigen Ein-

richtungen künftig bessere Möglichkeiten, in

Vermögensverwaltung und Mittelbeschaf-

fungsbetriebe zu investieren, weil die Beträge,

die hier verwendet werden dürfen, nicht mehr

auf freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) und

Vermögenszuführungen (§ 62 Abs. 3 AO) be-

schränkt sind.
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Theoretisch können Sie also Rücklagen in un-

begrenzter Höhe bilden. Begrenzt sind sie nur

durch die allgemeinen gemeinnützigkeits-

rechtlichen Vorgaben. D. h., die satzungsmäßi-

gen Tätigkeiten dürfen gegenüber der Vermö-

gensverwaltung nicht in den Hintergrund tre-

ten. Dann würden nämlich „in erster Linie ei-

genwirtschaftliche Zwecke – z. B. gewerbliche

Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke – ver-

folgt werden“, was § 55 Abs. 1 S. 1 AO verbie-

tet.

Wichtig Die Finanzverwaltung hat sich zu den

Grenzen einer solchen – nicht zeitnahen –

Mittelverwendung im Rahmen der Freigrenze

bisher nicht geäußert. Da die finanziellen

Spielräume mit der Anhebung der Grenze er-

heblich größer werden, wird sie hier sicher

noch entsprechende Vorgaben erlassen.

Bestehen bleibt die Pflicht zum Nachweis der

zeitnahen Mittelverwendung nur noch für ge-

meinnützige Körperschaften mit höheren Ein-

nahmen.

E-Sport ist jetzt gemeinnützig

Eingeführt worden ist die seit langem gefor-

derte Gemeinnützigkeit des „E-Sport“. In § 52

Abs. 2 S. 1 Nr. 21 AO wird neben Schach der E-

Sport aufgelistet. Das bedeutet, dass E-Sport

kein eigenständiger gemeinnütziger Zweck ist,

sondern – wie Schach – durch eine gesetzliche

Fiktion als Sport behandelt wird.

Damit gelten auch die Regelung zur Zweckbe-

triebseigenschaft des Sports in § 67a AO, vor

allem die unterschiedliche Behandlung von

Amateur und Profisport und die pauschale

Zweckbetriebsgrenze von 50.000 Euro.

So ist E-Sport gesetzlich definiert

Bei E-Sport („elektronischer Sport“) – so die

Gesetzesbegründung – handelt es sich um ei-

nen sportlichen, digitalen Wettkampf, bei dem

Menschen mit Hilfe physischer Kontrollele-

mente (Controller, Tastatur etc.) Videospiele

am Computer oder einer Spielkonsole gegen-

einander spielen. Das Spielfeld, die zu be-

trachtenden Regeln sowie das Resultat wer-

den dabei durch die Software definiert. Die

motorischen Fähigkeiten der spielenden Per-

sonen müssen dabei maßgeblichen Einfluss

auf den Spielerfolg haben; er darf nicht ledig-

lich vom Zufall abhängen. Durch die Ausübung

von E-Sport wird insbesondere die Zusammen-

arbeit in einem Team sowie die Reaktionsfä-

higkeit geschult.

Wichtig Die Definition dessen, was E-Sport

ist, wird Rechtsprechung und Finanzverwal-

tung sicher lange beschäftigen. In jedem Fall

wird nur wettkampfmäßig betriebener E-Sport

begünstigt sein. Wenn Ihr Verein E-Sport an-

bieten will, sollten Sie sich insbesondere auch

der Suchtprävention widmen und einen ge-

sunden Umgang mit dem Medium vermitteln

und weiteren Aspekten widmen, die zu einer

Verbesserung der Fähigkeiten im Wettkampf

und/oder zu einem gesunden Umgang mit

dem Medium führen.
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Ebenfalls begünstigt sollen im Rahmen des E-

Sports der Gesetzesbegründung zufolge fol-

genden Tätigkeiten sein: Methoden- und Ver-

mittlungskompetenz, Sportpsychologie, Team-

kommunikation, Sozialkompetenz, Trainings-

planung, und Verletzungsprävention.

Die Anforderungen an die Satzung

Hinsichtlich der Satzungsanforderungen wer-

den Sie sich zunächst an den allgemeinen An-

forderungen der §§ 59, 60 AO und insbeson-

dere der Anlage 1 zu § 60 AO orientieren müs-

sen.

Was den Zweck anbelangt, ist die Tendenz zu

beobachten, dass die Finanzverwaltung ver-

langt, den konkreten Zweck wortwörtlich aus

dem Katalog des § 52 Abs. 2 S. 1 AO zu über-

nehmen. In der Rechtsprechung sind diese

Fragen nicht hinreichend geklärt. Wir empfeh-

len, den Zweck wortwörtlich zu übernehmen.

Musterformulierung /Steuerbegünstigte

Zwecke   Der Verein verfolgt ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte

Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des

Vereins ist die Förderung des Sports, insbe-

sondere des E-Sports“.

Weiter sieht § 60 Abs. 1 S. 1 AO vor, dass die

Zweckverwirklichung so genau bestimmt sein

muss, dass aufgrund der Satzung geprüft wer-

den kann, ob die satzungsmäßigen Vorausset-

zungen für Steuervergünstigungen gegeben

sind.

Bei den Angaben zur Zweckverwirklichung

sollten die Vorgaben umgesetzt werden, die

sich aus der Gesetzesbegründung ergeben.

Wichtig Der Bundesrat hat hier klare Krite-

rien und Maßstäbe gefordert, die eine sichere

und rechtssichere Abgrenzung ermöglichen.

Bei der Zweckverwirklichung sollten daher die

Vorgaben umgesetzt werden, die sich aus der

Gesetzesbegründung ergeben. Hier bietet es

sich an, der Satzung eine Präambel voranzu-

stellen.

Musterformulierung /Präambel  Der Ver-

ein fördert den E-Sport. Er versteht hierun-

ter, dass er Menschen anleitet und trainiert,

um in einem Team (Reaktions-) Fähigkeiten,

taktische, motorische und auch strategische

Kenntnisse und Aufmerksamkeit zu entwi-

ckeln, um an Wettkämpfen und Turnieren

teilzunehmen. Bei diesen darf das Ergebnis

nicht durch Zufallselemente beeinflusst

werden.

Der Verein verpflichtet sich, die USK-

Alterskennzeichnung zu beachten und sich

in keiner Weise an Computerspielen mit ge-

waltverherrlichenden Inhalten, wie auch

Spielen, die in anderer Weise die Würde des

Menschen verletzen, oder Online-Glücks-

spielen zu beteiligen.

Die weiteren Punkte können dann in der Sat-

zung zur Zweckverwirklichung umgesetzt wer-

den.
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Musterformulierung /Zweckverwirklichung

Der Zweck des Vereins wird unter Beach-

tung des Jugendschutzes insbesondere

durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

 Durchführung von Trainings im Bereich

des E-Sports, also einem Wettkampf

zwischen menschlichen Personen in

Computer- und Videospielen einschl.

mobiler und Virtual- Reality-Plattformen

mit Hilfe von Eingabegeräten (Control-

ler, Tastatur, Maus, Touchscreen etc.).

 Bei dem Trainingsbetrieb widmet sich

der Verein auch der Methoden- und

Vermittlungskompetenz, Sportpsycholo-

gie, Teamkommunikation, Sozialkompe-

tenz, Trainingsplanung, Verletzungs-

und Suchtprävention sowie weiterer As-

pekte, die zu einer Verbesserung der Fä-

higkeiten im Wettkampf und/oder zu ei-

nem gesunden Umgang mit dem Me-

dium führen.

 Durchführung von Wettbewerben oder

der Teilnahme daran.

Wichtig Insbesondere der Aspekt des Ju-

gendschutzes sollte hier aufgenommen wer-

den, da dieser im Gesetzgebungsverfahren

stets betont wurde.

Sphärenzuordnung bei wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieben

Als grundsätzliche Neuerung eingeführt wor-

den ist, dass bei Unterschreitung der Umsatz-

freigrenze keine Abgrenzung von Zweckbe-

trieb und steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieben mehr vorgenommen wer-

den muss. § 64 Abs. 3 AO ist dazu durch fol-

genden Satz ergänzt worden: „Falls die Ein-

nahmen aus sämtlichen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieben (§ 14) die Grenze nach S. 1

nicht überschreiten und insgesamt ein Gewinn

erzielt wird, ist damit eine Prüfung, ob die Vo-

raussetzungen der §§ 65 bis 68 vorliegen,

nicht mehr erforderlich“.

Wichtig Die ursprüngliche Formulierung aus

dem Regierungsentwurf des Gesetzes wurde

geändert. Damit – so die Gesetzesbegründung

– wird klargestellt, dass die Voraussetzung,

dass ein Gewinn erzielt worden sein muss,

sich auf eine Gesamtbetrachtung aller Einnah-

men sämtlicher wirtschaftlicher Geschäftsbe-

triebe (also auch der Zweckbetriebe) bezieht.

Die konkreten Folgen der Neuregelung

Diese Neuregelung bedeutet, dass – ertrag-

steuerlich – alle wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebe wie Zweckbetriebe behandelt werden,

wenn ihre Gesamtumsätze brutto nicht höher

sind als 50.000 Euro und insgesamt ein Ge-

winn erzielt wird. Damit wird das Prinzip der

pauschalen Zweckbetriebsgrenze von Sport-

veranstaltungen auf alle wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebe übertragen – allerdings mit

den zusätzlichen Bedingungen der Erzielung

eines Gesamtgewinns.

Das bedeutet für Sie zunächst eine buchhalte-

rische Vereinfachung: Die Abgrenzung von

Zweckbetrieben und steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieben ist nicht mehr
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erforderlich, wenn die Gesamtumsätze 50.000

Euro nicht überschreiten.

Allerdings muss zuvor sichergestellt sein, dass

weder die Umsatzfreigrenze überschritten

wird, noch ein Verlust entsteht. Sie müssen

Umsätze und Erträge also mindestens grob

überschlagen, bevor Sie auf eine buchhalteri-

sche Trennung der Sphären verzichten kön-

nen.

Leichtere Verlust- und Gewinn-Verrechnung

unterschiedlicher Sphären

Zugleich bedeutet die Regelung, dass eine

Verrechnung von Gewinnen und Verlusten

von Zweckbetrieben und steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben erfolgt.

Verluste im steuerpflichtigen Bereich sind

dann nur noch gemeinnützigkeitsrelevant,

wenn sie nicht durch Überschüsse der Zweck-

betriebe gedeckt werden.

PRAXISTIPP Die Regelung ist insbesondere

deswegen sinnvoll, weil damit auf eine

Trennung eng zusammenhängender Einnah-

men und Kosten verzichtet werden kann.

Das gilt z. B. für den Verkauf von Speisen

und Getränken in Zusammenhang mit Kul-

turveranstaltungen.

Von Vorteil ist die Neuregelung für Sie auch

dann, wenn Ihr Verein Bewirtungsleistungen

erbringt, die je nach Kundengruppe als Zweck-

betrieb begünstigt sein können.

So ist z. B. im Rahmen von Bildungsveranstal-

tungen nur die Verpflegung von Teilnehmern

ein Zweckbetrieb. Das gleiche gilt für eine Ca-

feteria in einem Altenheim. Hier sind nur die

Umsätze mit Heimbewohnern begünstigt. Im

Rahmen der Umsatzfreigrenze ist eine Auftei-

lung der Umsätze dann nicht mehr erforder-

lich:

Die Trennung der Sphären ist aber nicht nur

für eine mögliche Ertragsbesteuerung rele-

vant, sondern auch für die Mittelverwendung.

Ist eine Trennung zwischen zweckbezogenen

und nicht zweckbezogenen wirtschaftlichen

Tätigkeiten nicht mehr erforderlich, gilt das

auch für die zweckgebundene Mittelverwen-

dung.

Verluste – auch Dauerverluste – im steuer-

pflichtigen Bereich sind dann ohne Folgen für

die Gemeinnützigkeit, solange sie durch Ein-

nahmen aus Zweckbetrieben gedeckt werden.

Umsatzsteuerlich bleibt Trennung bestehen

Die Regelung gilt aber nur ertragsteuerlich.

Regelmäßig werden Umsätze von Zweckbe-

trieben und steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieben auch umsatzsteuerlich un-

terschiedlich behandelt. Dann muss eine

buchhalterische Trennung erfolgen.
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Beispiel 1 Die Überlassung von Sportanla-

gen an Mitglieder unterliegt als Zweckbe-

trieb nach § 65 AO dem ermäßigten Steuer-

satz; die Überlassung an Nichtmitglieder ist

dagegen ein steuerpflichtiger wirtschaftli-

cher Geschäftsbetrieb, für den der Regel-

steuersatz gilt.

Folge   Die jeweiligen Einnahmen müssen

also aus umsatzsteuerlichen Gründen ge-

trennt erfasst werden.

Beispiel 2 Die Teilnahmegebühren bei

Sportveranstaltungen sind nach § 4 Nr. 22a

UStG umsatzsteuerbefreit. Dagegen ist die

Überlassung von Sportanlagen umsatzsteu-

erpflichtig.

Folge   Da ein Vorsteuerabzug nur möglich

ist, wenn die Eingangsumsätze für steuer-

pflichtige Ausgangsumsätze verwendet wer-

den, müssen nicht nur die Erlöse, sondern

auch die Kosten buchhalterisch getrennt er-

fasst bzw. entsprechend aufgeteilt werden.

Photovoltaikanlagen im Verein

Der Betrieb von Photovoltaikanlagen ist jetzt

ausdrücklich unschädlich für die Gemeinnüt-

zigkeit.

Der neue § 58 Nr. 11 AO

In § 58 AO ist dazu eine neue Nr. 11 eingefügt

worden. Die Steuervergünstigung wird danach

nicht dadurch ausgeschlossen, dass „eine Kör-

perschaft Mittel für die Errichtung und den Be-

trieb von Photovoltaikanlagen und anderen

Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-

setz verwendet, soweit es sich dabei nicht um

den Hauptzweck der Körperschaft handelt.“

Unter „andere Anlagen“ fallen Solar- und Ge-

othermieanlagen sowie Energieerzeugung aus

Biomasse.

§ 58 AO definiert schon jetzt einige wirtschaft-

liche Tätigkeiten, die als Nebentätigkeiten für

die Gemeinnützigkeit unschädlich sein sollen,

z. B. die Personalgestellung und den bezahlten

Sport. Das ändert nichts an einer möglichen

Ertragsteuerpflicht dieser Betriebe. Der Be-

trieb von Photovoltaikanlagen hat hier nur in-

soweit eine Sonderstellung, als es weder um

Leistungen an andere begünstigte Einrichtun-

gen geht noch um Tätigkeiten (wie z. B. der

Profisport), die eng mit begünstigten Tätigkei-

ten verbunden sind.

Die beiden bedeutendsten Wirkpunkte der

Neuregelung

Die Neuregelung hat also in zweierlei Hinsicht

Bedeutung:

 Die Energieeinspeisung wird aus anderen

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieben herausgestellt. Schon

bisher galt, dass solche Betriebe nicht

Hauptzweck der Körperschaft sein durf-

ten. Die Neuregelung würde bedeuten,

dass dieses Kriterium für die Energieein-

speisung gesondert angewendet wird. Sie

bleibt also unschädlich für die Gemeinnüt-
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zigkeit, auch wenn sie zusammen mit an-

deren nicht begünstigten Betrieben zur

Haupttätigkeit wird.

 Durch die Neuregelung – so die Gesetzes-

begründung – ist sowohl der Einsatz von

Mitteln zum Bau und zum Betrieb als auch

zur Abdeckung der möglicherweise unver-

meidlichen dauerhaften Verluste unschäd-

lich für die Gemeinnützigkeit.

Wichtig Die Gesetzesbegründung geht davon

aus, dass die Anlagen regelmäßig überwie-

gend der Produktion von selbstverbrauchtem

Strom dienen und nur der Reststrom in das öf-

fentliche Netz eingespeist wird. Aus dem Ge-

setzeswortlaut geht aber das nicht hervor.

Gewinne aus solchen Photovoltaikanlagen

sind grundsätzlich steuerpflichtig. Neben der

allgemeinen Umsatzfreigrenze gilt aber insbe-

sondere die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 72

EStG.

Anhebung der Durchschnittssatzgrenze

bei der Umsatzsteuer

Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtäti-

gen oder kirchlichen Zwecken dienen, können

nach § 23a UStG für den Vorsteuerabzug ei-

nen Durchschnittssatz von sieben Prozent der

Umsätze ansetzen. Das gilt nur, wenn

 sie als steuerbegünstigt anerkannt sind,

 der Umsatz im Vorjahr nicht über 45.000

Euro lag und

 der Verein nicht bilanzierungspflichtig ist.

Sinn und Zweck der Regelung ist die Vereinfa-

chung des Besteuerungsverfahrens. Die ge-

meinnützige Einrichtung muss die Vorsteuer-

beträge aus den verschiedenen Aufwendun-

gen (Eingangsumsätzen) nicht einzeln erfas-

sen. Stattdessen wird die Vorsteuer pauschal

mit sieben Prozent der Umsätze angesetzt. Die

Umsätze selbst werden wie gewohnt besteu-

ert.

Die Umsatzgrenze von bisher 45.000 Euro

wird parallel zu der Erhöhung der Umsatzfrei-

grenze für steuerpflichtige wirtschaftliche Ge-

schäftsbetriebe auf 50.000 Euro angehoben.


